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Hinweis zu den nachfolgenden Reglementstexten 

Schwarz gedruckt:  Bestimmungen gemäss ge ltendem Bau- und Zonen-

reglement,  Stand 10. Mai 2018 

Rot gedruckt / durchgestrichen: Änderungen im Bau- und Zonenreglement im Rahmen 

der Te ilrevision  

 

Anhang D zu Art. 6 Abs. 4 BZR 

Ergänzende Bestimmungen zu den speziellen Wohn-, Dorf- und 
Wohn-/Geschäftszonen 
 
Spezielle Dorfzone DZ-S: Burg 
(Zonenbezeichnung D) 
- Zone D: AZ 0,45 – 0,55; aGF 6'267 – 7’659 m²; ES III.  
- Zone D1, D2, D3: 3 VG. 
- Zone D4: 2 VG oder 1 VG + 1 UG. 
- Zone D5: 3 VG oder 2 VG + 1 UG. 
- Zone D41 – D5: zusätzlich in allen Bereichen 1 Attika zulässig. 
 
In der Speziellen Dorfzone DZ-S (D) (Burg) gelten die folgenden zusätzli-
chen Bestimmungen: 
 
a) Richtprojekt / Bebauungsplanpflicht: Für die Zone DZ-S: D (Burg) gilt 

eine Bebauungsplanpflicht. Das bei der Einzonung vorliegende Richt-
projekt (Siegerprojekt der Testplanung) gilt als generell verbindliche 
Grundlage für die Bearbeitung des Bebauungsplans. 

 
b) Baubereiche 1-5: Im Zonenplan sind die Baubereiche 1-5 festgelegt. 

Ausserhalb dieser Baubereiche sind keine Hochbauten zulässig. Aus-
serhalb dieser Baubereiche sind nur Kleinbauten zulässig.  

 
c) Energie: Die Bauten erfüllen die Anforderungen gemäss Minergie A 

Eco; das Areal wird 2’000-Watt zertifiziert. eine Zertifiz ierung als 2’000-
Watt-Areal ist anzustreben. 

 
d) Geotopschutz: Böschungen sollen möglichst flach sein und auf Auf-

schüttungen / Abgrabungen des gewachsenen Terrains ist zwecks Er-
haltung der Geländeformen möglichst zu verzichten. Aus demselben 
Grund sind Stützmauern zu vermeiden. Sind sie zwingend notwendig, 
dann sind sie in Höhe und Anzahl auf ein Minimum zu beschränken und 
mit einheimischen standorttypischen Pflanzen zu begrünen. 

 
e) Umgebungsgestaltung: Die unbebauten Bereiche ausserhalb der Sied-

lung sind naturnah zu gestalten und zu unterhalten (mit Hochstamm-
bäumen oder Baumhecken, Naturhecken, welche die Topographie der 
Seitenmoräne unterstützen; mit Blumenwiesen). Zulässig sind Kieswege 
mit Ruhebänken. Die Gestaltung im Detail ist in einem Umgebungsplan 
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im Rahmen des Bebauungsplans festzulegen. Im Bebauungsplan sind 
die Anforderungen an einen Umgebungsplan und die wesentlichen Ge-
staltungsgrundsätze festzulegen.  


